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Vorwort

Wirksame und nachvollziehbare Regelungen, die die Betroffenen möglichst wenig
belasten, sind für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Politik und Verwal-
tung sowie für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands unverzichtbar. Soziale Verant-
wortung und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit werden gestärkt, wenn die Qualität
des Rechts steigt und die damit verbundenen Belastungen sinken. Die Organisation
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ordnet daher Recht-
setzung als eines der drei fundamentalen Instrumente staatlichen Handelns neben der
Haushalts- und Währungspolitik ein.

Die Bundesregierung hat am 27. Januar 2010 beschlossen, ihr Programm Bürokratie-
abbau und bessere Rechtsetzung auszubauen und auf die Betrachtung des gesamten
Aufwands der Rechtsbefolgung durch die Bürgerinnen und Bürgern, die Wirtschaft
und die Verwaltung auszuweiten. Bessere Rechtsetzung ist mit dem Beschluss zu ei-
nem selbständigen und gleichberechtigten Politikziel geworden. Aus diesem Politik-
ziel folgt neben einem umfassenden Blick auf die tatsächlichen Belastungen auch die
intensive Zusammenarbeit mit allen Ebenen des Rechts- und Verwaltungsvollzuges.

Mit dem vorliegenden Jahresbericht 2010 stellt die Bundesregierung erstmals den
Stand der Umsetzung des erweiterten Programms vor. Neben der Reduzierung beste-
hender Belastungen geht es dabei vor allem darum, wirksame, nachvollziehbare und
gleichzeitig belastungsarme Regelungen zu schaffen.

Bis Ende 2011 sollen die durch bundesrechtliche Informationspflichten verursachten
Kosten der Wirtschaft im Vergleich zu 2006 um netto 25 Prozent sinken. Das Pro-
gramm der Bundesregierung gibt damit wichtige Impulse für neues Wachstum, ohne
öffentliche Haushalte zusätzlich zu belasten. 

Im Jahr 2006 betrugen die Kosten der Wirtschaft rund 50 Mrd. Euro. Bis Ende 2010
wurden Vereinfachungsmaßnahmen mit einem Entlastungsvolumen von rund 6,7 Mrd.
Euro pro Jahr umgesetzt. Für 2011 sind in dem beiliegenden Umsetzungsplan wei-
tere zahlreiche Maßnahmen vorgesehen, die die Wirtschaft zusätzlich um 4,6 Mrd.
Euro entlasten. Dieser Planungsstand lässt das Erreichen des Abbauziels bis Ende
2011 erwarten.

Bis Ende 2011 sollen außerdem in ausgewählten Rechtsbereichen der messbare Er-
füllungsaufwand ermittelt und Möglichkeiten zur Entlastung aufgezeigt werden. Ziel
ist es, unter Beibehaltung bewährter Standards vor allem die bessere und effizientere
Ausgestaltung der Verfahren zu erreichen. Angestrebt wird im Mittel eine Entlastung
von 25 Prozent netto.

Da nunmehr auch weitere unmittelbare Auswirkungen einer rechtlichen Regelung
erfasst werden, wird der Aussagewert der Bürokratiekostenschätzung deutlich er-
höht. Erstmals kann dann von einer nahezu vollständigen Darstellung der zu erwar-
tenden Belastungen ausgegangen werden. Die Bundesregierung folgt damit auch
Empfehlungen von Betroffenen, die eine Beschränkung auf den Begriff der Informa-
tionspflichten als zu eng kritisiert haben. Hierbei wird die Bundesregierung in be-
währter Form durch den Nationalen Normenkontrollrat (NKR) unterstützt. Sein ge-
setzliches Mandat wird entsprechend erweitert. Er soll künftig außerdem unter
anderem auch darauf achten, dass die Möglichkeiten zur Befristung und Evaluierung
von neuen Regelungen intensiver genutzt werden. 

Auch im internationalen Vergleich ist Deutschland beim Thema bessere Rechtset-
zung mit den Ende 2010 zur Verfügung stehenden neuen methodischen Grundlagen
gut aufgestellt. Nun wird es darauf ankommen, dass die Maßnahmen der Bundesmi-
nisterien weitere und spürbare Ergebnisse nach sich ziehen. 

Eckart von Klaeden,
Staatsminister bei der Bundeskanzlerin, 
Koordinator der Bundesregierung für Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung
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A. Ausweitung der Aufwandsschätzung

Seit Beginn der Umsetzung des Regierungsprogramms
Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung haben die Mi-
nisterien bei neuen Regelungsvorhaben den Aufwand er-
mittelt, der durch Informationspflichten ausgelöst wurde,
zum Beispiel durch Anträge, Meldepflichten und Doku-
mentationen. Das Befolgen der Regelungen verursacht
aber oft auch weiteren finanziellen und zeitlichen Auf-
wand wie zum Beispiel die Beschaffung von Material,
Einbaukosten, Wartung, Kontrolltätigkeiten. 

Daher hat die Bundesregierung am 27. Januar 2010 be-
schlossen, das Regierungsprogramm auf die Betrachtung
des Erfüllungsaufwands auszuweiten (siehe Anhang). Ziel
ist es dabei, die Gesetze besser und transparenter zu ge-
stalten. 

A.1 Erfüllungsaufwand

Künftig wird bei jedem neuen Regelungsvorhaben der
Erfüllungsaufwand abgeschätzt und dargestellt. Der Er-
füllungsaufwand umfasst nach der vom Staatssekretäraus-
schuss Bürokratieabbau am 25. März 2010 beschlossenen,
vorläufigen Definition die unmittelbaren finanziellen und
zeitlichen Belastungen, die bei den Normadressaten (Bür-
gerinnen und Bürger, Wirtschaft und Verwaltung) dadurch
entstehen, dass sie eine bundesrechtliche Norm befolgen.
Die bisherige Trennung zwischen Informationspflichten
und anderen zur Normerfüllung auferlegten Pflichten ent-
fällt damit weitgehend. Da die Kosten der Wirtschaft aus
Informationspflichten bis Ende 2011 im Vergleich zum
Rechtsstand 2006 um 25 Prozent gesenkt werden sollen,
werden diese Kosten weiterhin gesondert ausgewiesen. 

Aus Gründen der methodischen Klarheit umfasst der Be-
griff des Erfüllungsaufwands nicht die mittelbaren Folgen
und den Nutzen von Regelungen. Beides wird – unabhän-
gig vom Begriff des Erfüllungsaufwands – wie bisher in
der Begründung von Regelungsentwürfen dargestellt.

A.2 Mandatserweiterung des Nationalen 
Normenkontrollrates 

Mit der Einführung der systematischen Bürokratiekosten-
messung nach dem Standardkosten-Modell (SKM) konn-
ten erstmals messbare Erfolge beim Bürokratieabbau auf
Bundesebene erzielt werden. Beigetragen hierzu hat die
Einsetzung des Nationalen Normenkontrollrates (NKR)
als unabhängiges Gremium zur systematischen Prüfung
von Gesetzesentwürfen. Die vom NKR vorgenommene
Prüfung der Bürokratiekosten, also des Aufwands, der
durch bundesrechtliche Informationspflichten ausgelöst
wird, hat sich bewährt. 

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP für
die 17. Legislaturperiode sieht vor, den NKR zu stärken
und seine Kompetenzen auszubauen. In diesem Sinne ha-
ben die Fraktionen der Regierungskoalition einen ge-
meinsamen Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes
über die Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollra-
tes (NKRG) in das parlamentarische Verfahren einge-
bracht (Bundestagsdrucksache 17/1954).

Wesentliche Änderungen im Gesetzentwurf gegenüber
der derzeit geltenden Fassung des NKRG sind die Aus-
dehnung der Prüfkompetenz des NKR auf die Darstellung
des gesamten Erfüllungsaufwands sowie die Möglichkeit,
auch weitere Aspekte der Begründung gemäß der Ge-
meinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien
(GGO) auf Plausibilität zu prüfen.

Der NKR kann seine ihm zugewiesene Funktion auf dem
Gebiet des Bürokratieabbaus und der besseren Rechtset-
zung nur in dem Maße ausfüllen, wie seine Beteiligungs-
befugnis reicht. Der Kontrolle des NKR unterliegen des-
halb künftig auch Regelungsvorlagen des Bundesrates,
soweit er diese Überprüfung selbst auslöst, und Vorlagen
aus der Mitte des Bundestages auf Antrag der einbringen-
den Fraktion. 

Zusätzlich soll der NKR künftig unter anderem darauf
achten können, dass die Möglichkeiten zur Befristung
und Evaluierung von neuen Regelungen im Gesetzge-
bungsverfahren intensiver genutzt werden. Damit dient
das NKRG neben dem Bürokratieabbau nun auch ver-
stärkt der besseren Rechtsetzung: Die umfassende Kennt-
nis der Folgen, die ein Gesetz für die Normadressaten hat,
fördert eine bewusste und verantwortungsvolle Entschei-
dung der Rechtsetzungsorgane. 

Beachtet wird laut Entwurf der Begründung zum Ände-
rungsgesetz außerdem, dass „der entscheidende Erfolgs-
faktor der Tätigkeit des NKR der so genannte depoliti-
sierte Ansatz des NKRG war. Demnach hat der NKR
lediglich zu prüfen, ob die zu erwartenden Bürokratiekos-
ten nachvollziehbar und methodengerecht dargestellt
werden. Ziele und Zwecke der

Regelung sind jedoch nicht Gegenstand seiner Prüfung,
sondern bleiben den politischen Entscheidungsorganen
vorbehalten. Der NKR kann allenfalls prüfen, ob das
selbe Ziel nicht mit weniger Kosten erreichbar wäre.“1 

Nach derzeitigem Stand soll das Gesetz noch in diesem
Jahr abschließend beraten werden und Anfang kommenden
Jahres in Kraft treten. Die Kontroll- und Beratungstätig-
keit des NKR wird dann zu systematischen und umfas-
senden Abschätzungen des Erfüllungsaufwands beitragen.
Darüber hinaus wird die Arbeit des NKR den Bemühun-
gen der Bundesregierung um bessere Rechtsetzung die
notwendige Glaubwürdigkeit verleihen. Schließlich schafft
der auf Dauer angelegte NKR einen Rahmen für den not-
wendigen, langfristig angelegten Kulturwandel in Bezug
auf Bürokratieabbau und -vermeidung.

B. Messung und Reduzierung bestehenden 
Aufwands

B.1 Wirtschaftsziel (Bestandsmessung und 
Zielerreichung)

Die Bundesregierung hatte sich mit Kabinettbeschluss
vom 27. Januar 2010 darauf verständigt, die Kosten der
Wirtschaft aus Informationspflichten vom gemessenen

1 Vergleiche Bundestagsdrucksache 17/1954, Vorblatt.
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Stand am Stichtag 30. September 2006 bis Ende 2011 un-
ter Berücksichtigung neuer Bürokratiekosten um 25 Pro-
zent zu senken. 

1. Bestandsmessung 

Grundlage für das Abbauziel ist die ermittelte Gesamtbe-
lastung der Wirtschaft aus bundesrechtlichen Informa-
tionspflichten zum Stand 30. September 2006. Sie beträgt
nach den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes
50 Mrd. Euro. Diese Ausgangsgröße ist gegenüber dem
Jahresbericht 2009 leicht gestiegen. Die Änderungen sind
in Nachmessungen von Informationspflichten begründet,
deren methodische Bestimmung und Messung jetzt abge-
schlossen werden konnten. 

Hinzu kommen Informationspflichten aus dem Bereich
des Gesellschafts- und Zivilrechts, wobei letztere voraus-
sichtlich insgesamt eine Belastung von 2,05 Mrd. Euro
verursachen, sowie möglicherweise wenige offene Ein-
zelfragen aus dem Steuerrecht.

In die Gesamtbelastung der Wirtschaft sind nunmehr auch
Informationspflichten aus dem Zuwendungsrecht einge-
flossen. Das Statistische Bundesamt ermittelte im Auftrag
der Bundesregierung den Aufwand für die einzelnen In-
formationspflichten aus den Bestimmungen zum Zuwen-
dungsrecht. Das Ergebnis der Bürokratiekosten im Zuwen-
dungsrecht liegt insgesamt bei rund 93 Mio. Euro. Der
weitaus größte Anteil dieser Belastung geht auf die Pro-
jektförderung zurück (92,9 Mio. Euro), während die insti-
tutionelle Förderung lediglich knapp 0,5 Mio. Euro aus-
macht. Ursächlich für diesen Unterschied sind die im
Vergleich zur Projektförderung deutlich geringeren Fall-
zahlen der institutionellen Förderung. Die zeitliche Belas-
tung einzelner Pflichten kann jedoch auch bei der institu-
tionellen Förderung sehr hoch sein. 

2. Zielerreichung

Der gemessene Bestand der Bürokratiekostenbelastung
der Wirtschaft soll bis Ende 2011 um 25 Prozent gegen-
über dem Stichtag der Bestandsmessung sinken. Hierzu
haben die Bundesministerien seit 2006 eine Vielzahl von
Rechtsänderungen initiiert und Verfahren entwickelt, um
die Erfüllung von rechtlichen Pflichten zu erleichtern. In
die Ermittlung des Abbaus werden aber nicht nur die rei-
nen Entlastungswirkungen von Vorhaben, sondern auch
entstehende Neubelastungen einbezogen („Nettobetrach-
tung“). Aus der 16. Legislaturperiode ergibt sich danach
ein Abbau um rund 13 Prozent (rund 6,4 Mrd. Euro). 

Zur Ermittlung des Gesamtabbaus bis Ende 2011 hat der
Staatssekretärausschuss Bürokratieabbau im Juni 2010 ei-
nen Umsetzungsplan vereinbart und beschlossen, diesen
im Dezember 2010 zu aktualisieren. Der aktualisierte
Umsetzungsplan ist in der Anlage dieses Berichts veröf-
fentlicht. Er umfasst die bereits umgesetzten und die der-
zeit geplanten Vorhaben der Bundesregierung, die Ein-
fluss auf die Bürokratiekosten der Wirtschaft haben. Der
Umsetzungsplan zeigt damit auf, durch welche Maßnah-
men die Erreichung des Abbauziels bis Ende 2011 ange-
strebt wird. Auch Maßnahmen mit belastender Wirkung
sind in die Bilanz einbezogen.

In der 17. Legislaturperiode hat die Bundesregierung be-
reits Vorhaben mit einem Gesamtentlastungspotenzial
von 4,9 Mrd. Euro beschlossen, davon sind 0,3 Mrd. Euro
derzeit umgesetzt. 

Die Auswertung der Vorhaben der 17. Legislaturperiode
und der Maßnahmen der 16. Legislaturperiode zeigt, dass
die Zielerreichung in greifbare Nähe rückt. Die Ge-
samtabbaubilanz nach Realisierung aller derzeit geplan-
ten Vorhaben beträgt 22,6 Prozent im Vergleich zur Be-
lastung im Jahr 2006 (siehe Tabelle). 
Ta b e l l e

Übersicht über die Veränderung der Bürokratiekosten aus Informationspflichten der Wirtschaft

Ausgangslage:
jährliche Bürokratiekosten aus Informationspflichten 
der Wirtschaft am 30. September 2006

49,98 Mrd. Euro

 Veränderungen in der 16. LP -6,40 Mrd. Euro

Nettobilanz der 16. LP -12,8 %

Umsetzungsplan der 17. LP -4,87 Mrd. Euro

 realisierte Maßnahmen der 17. LP 
(Kabinettbeschlüsse bis 30. November 2010)

-0,30 Mrd. Euro

Nettobilanz Stand 30. November 2010 -13,4 %

 Noch umzusetzende Maßnahmen -4,58 Mrd. Euro

Gesamtabbau -11,27 Mrd. Euro

Bilanz -22,6 %
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Einige Beispiele für Vereinfachungsvorhaben:
– Die größte Entlastung ergibt sich aus der Vereinfa-

chung der elektronischen Rechnungsstellung: Die He-
rabsetzung der Anforderungen an elektronisch über-
mittelte Rechnungen und die steuerliche Anerkennung
von Rechnungen per E-Mail werden zu Entlastungen
in Höhe von 4,1 Mrd. Euro pro Jahr in der Wirtschaft
führen (Bundesministerium der Finanzen).

– Auch im Vergaberecht sparen die Unternehmen künf-
tig über 265 Mio. Euro pro Jahr. Die bisher geforder-
ten Nachweise zur Eignung (Fachkunde, Leistungs-
fähigkeit und Zuverlässigkeit) der Bieter können
künftig in etwa 80 Prozent der betreffenden Aus-
schreibungen durch entsprechende Eigenerklärungen
der Bieter ersetzt werden (Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie). 

– Durch die beabsichtigte Neufassung des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes und nachfolgend die entspre-
chende Novellierung der zugehörigen Verordnungen
sollen die bestehenden Kosten für die Wirtschaft um
12,5 Mio. Euro (fünf Prozent der bisherigen Kosten)
gesenkt werden (Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit).

– Gegenüber der geltenden Rechtslage im Melderecht
ist geplant, die Wirtschaft, insbesondere das Hotelge-
werbe, aber auch Krankenhäuser, Pflegeheime und
ähnliche Einrichtungen durch Änderungen bezie-
hungsweise Erleichterungen im Bereich von melde-
rechtlichen Obliegenheiten erheblich zu entlasten
(Bundesministerium des Innern).

Der Vergleich zwischen den in dieser Legislaturperiode
bereits durch Kabinettbeschluss umgesetzten und weite-
ren geplanten Maßnahmen zeigt, dass eine nicht unerheb-
liche Entlastungswirkung in noch nicht beschlossenen
Vorhaben liegt. Deshalb stellt der Koordinator den Stand
der Zielerreichung im Bundeskabinett auch in 2011 regel-
mäßig dar.

B.2 Bereichsbezogene Projekte
1. „Einfacher zu…“-Projekte
Nicht nur europäisches und Bundesrecht, auch Landes-
recht und Vollzug sowie die Träger von Selbstverwal-
tungsaufgaben können Auslöser von bürokratischen Be-
lastungen sein, denen sich Bürgerinnen und Bürger sowie
Unternehmen gegenüber sehen. Ein wirksamer und nach-
haltiger Bürokratieabbau kann daher nur gelingen, wenn
die Belastungen auf jeder Ebene so gering wie möglich
gehalten werden.

Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung gemein-
sam mit dem Nationalen Normenkontrollrat (NKR) sowie
Bundesländern und den zuständigen Vollzugsbehörden
drei ebenenübergreifende Projekte durchgeführt, in deren
Mittelpunkt die Vereinfachung der bestehenden Verfahren
zur Antragstellung und -bearbeitung stand. Hierzu wur-
den mit Wohngeld, Elterngeld und Studierenden-BAföG
so genannte „Massenverfahren“ ausgewählt, die die Län-
der – ausgehend von der bundesrechtlichen Informations-

pflicht – umsetzen und die Kommunen beziehungsweise
die Ämter für Ausbildungsförderung vollziehen.2

Die Projekte wurden im September 2009 beziehungs-
weise März 2010 abgeschlossen. Allen Projekten gemein
war der Untersuchungsansatz: Zunächst hat das Statisti-
sche Bundesamt den Vollzugsprozess aus Sicht der An-
tragstellerinnen und Antragsteller sowie der Behörde be-
schrieben, sodann den für beide Seiten entstehende
Zeitaufwand mit Hilfe des Standardkosten-Modells er-
mittelt. In einem weiteren Schritt wurden sowohl bei den
Bürgerinnen und Bürgern als auch bei den Behörden Ver-
einfachungsvorschläge erfragt, die zu einer Entlastung
beziehungsweise Verfahrensvereinfachung bei der An-
tragstellung und -bearbeitung führen können. Hierbei
wurden auch Unterschiede in der behördlichen Praxis un-
tersucht, um so gute Beispiele für Verfahrenserleichterun-
gen zu ermitteln.

Viele dieser Vorschläge, die alle Phasen eines Antragsver-
fahrens betreffen, sind projektübergreifend nutzbar, bei-
spielsweise ein erleichterter Zugang der Antragstellenden
(über verbesserte Internetauftritte und kundenfreundli-
chere Beratungsformen), der Ausbau des elektronischen
Antragsverfahrens, Vereinfachungen bei der Antragsbear-
beitung (durch Vereinfachung des Vier-Augen-Prinzips
oder des Umfangs der nötigen Berechnungen durch Ver-
einfachung des Einkommensbegriffs) sowie Anregungen
zur besseren Verständlichkeit des abschließenden Be-
scheids. 

Die Mehrzahl der Vorschläge aus dem Projekt „Einfacher
zum Wohngeld“ betreffen Verfahrensvorschläge und rich-
ten sich in erster Linie an die Kommunen und Länder.
Auf Bundesebene wurden einige der Vorschläge bereits
umgesetzt. So wird im Erlass vom 8. März 2010 das
geltende Datenschutzrecht für das Wohngeldverfahren
dargestellt. Ferner ist eine deutlichere Abgrenzung des
Wohngeldes zu anderen Sozialleistungen durch Änderung
des § 12a SGB II (Zweites Buch Sozialgesetzbuch) vor-
gesehen. Außerdem ist geplant, dass die für die bundes-
weite Umsetzung des automatisierten Datenabgleichs er-
forderliche Rechtsetzung 2011 abgeschlossen wird.

Für das Projekt „Einfacher zum Elterngeld“ hat der NKR
ein Jahr nach Veröffentlichung des Abschlussberichts die
Beteiligten zum Stand der Umsetzung der Vereinfa-
chungsvorschläge und der Bewertung befragt: Die betei-
ligten Akteurinnen und Akteure bewerten den Austausch
im Rahmen dieses Projekts als konstruktiv. Die Anzahl
der umgesetzten Vereinfachungsvorschläge blieb aller-
dings überschaubar, da die Vorschläge sowohl auf Bun-
desebene als auch unterhalb der Bundesebene als bereits
bekannt beziehungsweise nicht sinnvoll bewertet wurden.
Die ersten Erfahrungen mit umgesetzten Vorschlägen,
wie zum Beispiel die nur stichprobenweise Anwendung
des Vier-Augen-Prinzips, wurden positiv bewertet.

2 Zu den Beteiligten, den Ergebnissen und den Vorschlägen siehe die
Projektberichte, verfügbar unter http://www.normenkontrollrat.bund.
de/Webs/NKR/DE/Publikationen/publikationen.html.
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Im Bereich des Studierenden-BAföG sind die Regelun-
gen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG)
durch das 23. Gesetz zur Änderung des BAföG zum
1. Oktober 2010 angepasst worden. Der Gesetzgeber hat
hierbei auch verschiedene Vorschläge aus dem Projekt
übernommen. Die Beantragung von BAföG ist nun einfa-
cher:

– Der Wohngeldzuschlag wird fortan pauschal gewährt.
Für den Antragsteller entfällt damit künftig der Nach-
weis der tatsächlich zu entrichtenden Miete. Von die-
ser Vereinfachung profitieren rund 540 000 Antrag-
stellende. Bei den Ämtern für Ausbildungsförderung
kommt es zudem zu Einsparungen. Mietbescheinigun-
gen müssen nicht mehr geprüft werden.

– Bei erstmaligen Fachrichtungswechsel entfällt künftig
die spezielle Förderungsart des Bankdarlehens. Somit
erfolgt die weitere Unterstützung mittels der übrigen
Förderungsinstrumente. Diese Vereinheitlichung führt
zu einer Entlastung der Verwaltung.

– Die Studierenden können nunmehr ihre Leistungen
mit Hilfe der ECTS-Leistungspunkte3 erbringen. Eine
Individualbescheinigung des Hochschullehrpersonals
ist von den Studierenden nicht mehr vorzulegen.

– Der Sprachnachweis bei der Auslandsförderung ent-
fällt.

– Die Leistungsnachweise wurden an die Bachelor-
Studiengänge angepasst.

Der ebenenübergreifend erstellte Bericht enthält eine
Vielzahl weiterer Impulse, Bürokratieentlastung spürbar
zu machen.

2. Branchenbezogene Projekte: Automobil-
industrie, Energiewirtschaft, Post- und 
Telekommunikationswirtschaft

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
(BMWi) hat im Herbst 2009 drei Forschungsprojekte in
Auftrag gegeben, die systematisch analysieren sollten,
welche Möglichkeiten und Grenzen der Abbau von Kos-
ten aus branchenspezifischen Informationspflichten bietet,
um die Wettbewerbssituation der hiesigen Unternehmen
zu verbessern. Belastungen aus rein branchenspezifischen
Informationspflichten entstehen zusätzlich zu den Büro-
kratiekosten aus branchenübergreifenden Informations-
pflichten, wie sie sich für die Unternehmen aus verschie-
denen Rechtsbereichen ergeben. Die Forschungsberichte,
die sich auf die Branchen Automobilindustrie, Energie-
wirtschaft sowie Post- und Telekommunikationswirt-
schaft beziehen, wurden in 2010 vorgelegt4. 

Den drei Untersuchungen liegt ein vergleichbares Vorge-
hen zugrunde: In einem ersten Schritt wurden die bran-
chenspezifischen Informationspflichten aus der SKM-

Datenbank ermittelt und die dadurch bedingte Belastung
dargestellt. In einem zweiten Schritt wurden Ansätze zur
Kostensenkung untersucht und anschließend Handlungs-
vorschläge zur Kostensenkung erarbeitet. Branchenver-
treter (Unternehmen und Verbände) sowie einzelne Ressorts
und Behörden (Bundesnetzagentur, Kraftfahrtbundesamt)
waren an den Untersuchungen beteiligt.

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass auf Grundlage
einer Gesamtbelastung der Wirtschaft in 2006 von rund
50 Mrd. Euro (siehe hierzu Abschnitt B.1) die branchenü-
bergreifenden Bürokratiebelastungen ihrer Höhe nach
sehr viel bedeutender sind als die jetzt ermittelten Belas-
tungen durch rein branchenspezifische Informationspflich-
ten.

Die Studie zur Automobilindustrie zeigt, dass die Büro-
kratiekostenbelastung durch die identifizierten branchen-
spezifischen Informationspflichten mit rund 17 Mio. Euro
pro Jahr relativ gering ist. Dabei variieren die Be-
lastungen und deren Ursprung entlang der Wertschöp-
fungskette: Autoherstellern entstehen weniger Bürokra-
tiekosten als Zulieferern, die Informationspflichten im
Zusammenhang mit der Fahrzeugzulassung oder im Be-
reich der Güterbeförderung unterliegen. Zulieferer haben
weniger Bürokratiekosten zu tragen als Handels- und
Dienstleistungsunternehmen. Ein allein an den branchen-
spezifischen Belastungen ausgerichteter Bürokratieabbau
dürfte hier in der Summe nur wenig zur spürbaren Entlas-
tung beitragen können. Die Studie sieht Ansatzpunkte für
Entlastungen in spezifischen Rechtsvereinfachungen und
vereinfachten Austauschprozessen zwischen Unterneh-
men und Verwaltung.

In den Ergebnissen zur Energiewirtschaft spiegelt sich die
Regulierungsdichte und -intensität des Sektors wider, die
sich vor allem aus Vorgaben zur Sicherung von Versor-
gung und Wettbewerb ergibt. Bürokratiekosten entstehen
insbesondere in den Wertschöpfungsstufen Netz (43 Pro-
zent) sowie Vertrieb (32 Prozent). Auf Basis der Daten
aus der SKM-Datenbank ergibt sich eine relativ geringe
branchenspezifische Belastung in Höhe von rund 500 Mio.
Euro pro Jahr. Eine abschließende Beurteilung der Höhe
der Belastung ist nach Auffassung der Studie jedoch erst
in einem Vergleich mit den spezifischen Belastungen an-
derer Sektoren und den energiewirtschaftlichen Unter-
nehmen in anderen EU-Mitgliedstaaten möglich. Die Ent-
lastungs- und Vereinfachungsvorschläge in diesem
Bereich befassen sich schwerpunktmäßig mit den Infor-
mationspflichten bei Verträgen zur Grundversorgung so-
wie dem Austausch zwischen regulierender Verwaltung
und den verpflichteten Energieunternehmen.

Das Projekt zur Post- und Telekommunikationswirtschaft
dokumentiert ebenfalls die Belastungen, die durch eine
sektorspezifische Regulierung mit den Zielen Wettbe-
werbförderung, technische Sicherheit und Kundenschutz
entstehen. Die Post- und Telekommunikationswirtschaft
ist nach der Studie von branchenspezifischen Bürokratie-
kosten in Höhe von rund 29 Mio. Euro pro Jahr betroffen.
Nach Abschätzungen der Studie entfallen dabei 5,2 Pro-
zent dieser Kosten auf Klein- und mittelständische Unter-
nehmen, 94,8 Prozent auf Großbetriebe. Möglichkeiten

3 European Credit Transfer and Accumulation System; Messsystem
zur Vergleichbarkeit der Leistungen von Studierenden.

4 Online verfügbar unter http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Wirt
schaft/Wirtschaftspolitik/buerokratieabbau.html.
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für Bürokratieabbau werden für den Verwaltungsvollzug
ausgewählter, als besonders belastend empfundener In-
formationspflichten aufgezeigt.

Die ermittelten Vereinfachungsvorschläge werden auf
ihre Umsetzbarkeit hin geprüft. Die vorliegenden Studien
bilden somit den Ausgangspunkt für weitere Gespräche
mit den Branchenvertretern und den zuständigen nachge-
ordneten Behörden.

3. Weitere Projekte

Moderne Regulierung im Steuerwesen – Vollzugs-
aufwandsermittlungen im Rahmen von Gesetzes-
folgenabschätzungen

An dem Projekt des Bundesministeriums der Finanzen
sind die Länder Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz und Sachsen beteiligt. Die Bertelsmann
Stiftung unterstützt die Arbeiten methodisch. Die Koordi-
nierung erfolgt durch eine Steuerungsgruppe. An deren
Sitzungen nehmen Vertreter des Nationalen Normenkon-
trollrats und der Geschäftsstelle Bürokratieabbau teil.

Ziel des Projektes ist, eine Methode zur Ermittlung des
Vollzugsaufwands der Steuerverwaltung im Rahmen der
Gesetzesfolgenabschätzung (GFA) ex ante zu entwickeln
und zu erproben. Der Vollzugsaufwand der Steuerverwal-
tung könnte dann stärker als bisher als quantitatives Ent-
scheidungskriterium im Rahmen der Steuergesetzgebung
berücksichtigt werden.

Das Projekt beginnt voraussichtlich Anfang 2011.

Einfacher zur Fahrzeugzulassung

Ziel des Projektes des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) ist es zum einen,
aufzuzeigen, durch welche Verfahren bereits unter den
zurzeit gegebenen bundesrechtlichen Rahmenbedingun-
gen das Zulassungsverfahren effizienter gestaltet werden
kann. Darüber hinaus sollen weitere Möglichkeiten iden-
tifiziert werden, wie durch Änderung von Bundesrecht
weitere Erleichterungen erreicht werden können. Aus die-
sem Grund wird das BMVBS zusammen mit dem Statis-
tischen Bundesamt die Pilotregionen des Deutschland-
Online-Vorhabens „Kfz-Wesen“ evaluieren. Auf diese
Weise sollen der Abbau von Bürokratie, die Optimierung
der „Massenprozesse“ und der Einsatz moderner Kom-
munikationstechnologien bei der Fahrzeugzulassung wei-
ter voran getrieben werden.

Maßnahme Prozess-Daten-Beschleuniger (PDB)

Der Datenaustausch zwischen Wirtschaft und Verwaltung
hat eine ökonomisch relevante Dimension erreicht. Im-
mer wieder müssen Unternehmen für verschiedenste
Zwecke Daten an die Behörden übermitteln. Aufgrund
nationaler Gesetze und Verordnungen bestehen aktuell
knapp 10 000 Meldepflichten für Unternehmen, was zu
enormen Bürokratiekosten auf Seiten der Wirtschaft
führt. 

Mit jeder Änderung der Informationspflichten durch den
Gesetzgeber müssen die zur Erfüllung dieser Pflichten
verwendeten IT-Systeme von den Unternehmen an die
neuen gesetzlichen Regelungen angepasst werden. Dies
hat zur Folge, dass für zahlreiche Berichtsdomänen keine
geeigneten Informationssysteme zur Verfügung stehen
und dadurch Informationspflichten manuell erfüllt wer-
den müssen, was wiederum hohe Kosten für die Unter-
nehmen verursacht. 

Die Maßnahme „Prozess-Daten-Beschleuniger“ (PDB) des
IT-Investitionsprogramms soll bis Ende des Jahres 2011
die wesentlichen Grundlagen für die Abwicklung medi-
enbruchfreier Prozesse zwischen Wirtschaft und Verwal-
tung schaffen. 

Anhand einer konkreten prototypischen Umsetzung des
Gesamtkonzepts in Unternehmen und Verwaltungen der
Metropolregion Rhein-Neckar wird die praktische An-
wendbarkeit exemplarisch nachgewiesen und erste Um-
setzungserfahrungen gesammelt. 

Das PDB-Prinzip beschreibt sowohl methodische Ele-
mente zur Analyse und Gestaltung von Prozessketten als
auch eine technische Infrastruktur zur Implementierung
entsprechender Lösungen. Zudem vereinfacht es die
Kommunikation zwischen Unternehmen und öffentlichen
Stellen, ohne in die Datenautonomie der Unternehmen
einzugreifen oder zentrale Datenbestände aufzubauen. Es
stellt einen ersten innovativen Schritt hin zu einem „No-
Stop-Government“ in Deutschland dar. 

Das PDB-Prinzip ist für alle Unternehmensgrößen und
Verwaltungen anwendbar und adressiert im Unterschied
zu vielen existierenden Informationssystemen gerade
auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die den
Großteil der Berichtspflichtigen ausmachen.

Durch die Nutzung des Prinzips werden vorhandene Da-
tenredundanzen abgebaut, Fehlerquellen verringert und
letztendlich die termingerechte Übermittlung sowie die
Qualität der Meldedaten systematisch verbessert werden.
Dies führt auch zu einer erheblichen Kostenersparnis auf
Seiten der Verwaltung. Die meldepflichtigen Unterneh-
men werden von der Beachtung vieler Detailregelungen
und den immer wieder erforderlichen Aktualisierungen
entlastet. 

Durch die Anwendung des PDB-Prinzips soll ein Paradig-
menwechsel hin zu mehr Datensparsamkeit bei der Erfül-
lung von Informationspflichten der Wirtschaft gegenüber
der Verwaltung eingeleitet und damit die Bürokratiekos-
ten auf Seiten der Unternehmen und der Verwaltungen
merklich gesenkt werden.

B.3 Projekte zur Ermittlung und Reduzierung 
des Erfüllungsaufwands 

Unabhängig von der Erweiterung der Folgenabschätzung
(siehe A.1) wird der Erfüllungsaufwand auch hinsichtlich
des geltenden Rechts betrachtet.
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Bis Ende 2011 sollen in den im Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU, CSU und FDP für die 17. Legislaturperiode
sowie im Kabinettbeschluss vom 27. Januar 20105 ge-
nannten Bereichen der messbare Erfüllungsaufwand dar-
gestellt und Möglichkeiten zur Entlastung aufgezeigt
werden. Ziel ist es, unter Beibehaltung bisheriger Stan-
dards vor allem die bessere und effizientere Ausgestal-
tung der Verfahren zu erreichen. Angestrebt wird im Mit-
tel eine Entlastung von 25 Prozent netto. 

1. Betriebliche Beauftragte

Die Bundesregierung hatte sich auf die „Betrieblichen
Beauftragten“ als Pilotprojekt zur Messung des Erfül-
lungsaufwands verständigt. In einem ersten Schritt wur-
den dabei folgende gesetzlich vorgeschriebenen Beauf-
tragtenverhältnisse untersucht: 

– Gefahrgutbeauftragter (Gefahrgutbeauftragtenverord-
nung, BMVBS);

– Immissionsschutzbeauftragter (Bundes-Immissions-
schutzgesetz, Verordnung über Immissionsschutz- und
Störfallbeauftragte, BMU);

– Gewässerschutzbeauftragter (Wasserhaushaltsgesetz,
BMU);

– Abfallbeauftragter (Kreislaufwirtschaft- und Abfallge-
setz, BMU);

– Störfallbeauftragter (Bundes-Immissionssschutzgesetz,
Verordnung über Immissionsschutz- und Störfallbe-
auftragte, BMU);

– Beauftragter für die Angelegenheiten schwerbehinder-
ter Menschen (Sozialgesetzbuch IX, BMAS). 

Ein Ziel des Pilotprojekts bestand darin, die methodi-
schen und definitorischen Grundlagen für die Messung
beziehungsweise Schätzung des Erfüllungsaufwands auf
Basis des erweiterten Standardkosten-Modells zu entwi-
ckeln und auf dieser Grundlage konkrete Aufwandsschät-
zungen für die einzelnen Normadressaten (hier: Unter-
nehmen und Verwaltung) vorzunehmen. Darüber hinaus
sollten über das Projekt die praktischen Erfahrungen der
Unternehmen mit den bundesgesetzlichen Vorgaben für
den Einsatz betrieblicher Beauftragter rückgekoppelt und
Vereinfachungsmöglichkeiten ohne Einschränkung von
Schutzstandards identifiziert werden.

Die Befragungen bei Unternehmen haben einen wichti-
gen Beitrag für die Überprüfung der Praxistauglichkeit
der durch den Staatssekretärausschuss beschlossenen vor-
läufigen Definition des Erfüllungsaufwands geliefert,
insbesondere unter den Gesichtspunkten der Datenver-
fügbarkeit und des zu erwartenden zukünftigen Arbeits-
aufwands für die Aufwandsschätzungen. Die Ermittlung
des Erfüllungsaufwands auf Grundlage der beschlossenen
Definition ist zeitaufwändig, aber möglich, wenn die
Normbetroffenen mitwirken.

Die Ergebnisse zum Erfüllungsaufwand für die oben ge-
nannten Beauftragten haben verdeutlicht, dass die we-
sentlichen Belastungen der Unternehmen aus den Löhnen
und Gehältern bestehen, die die Unternehmen ihren Mit-
arbeitern für die Wahrnehmung von Aufgaben als Be-
triebsbeauftragter bezahlen. Dagegen spielt der Erfüllungs-
aufwand, der aufgrund verfahrensbedingter Regelungen
entsteht, nur eine vergleichsweise untergeordnete Rolle
(zum Beispiel durch die Bestellung des Beauftragten oder
aus der Kontroll- beziehungsweise Informationsfunk-
tion). Eine nennenswerte Reduzierung der Belastung
wäre daher nur durch eine Abschaffung oder eine Reduzie-
rung der Zahl der gesetzlich geregelten Beauftragtenver-
hältnisse möglich (zum Beispiel durch eine Heraufsetzung
von an der Unternehmensgröße orientierten Schwellen-
werten). Allerdings wurde von den Befragten immer wie-
der darauf hingewiesen, dass sie aufgrund der Anforde-
rungen des Fachrechts und im Hinblick auf den damit
verbundenen Nutzen im Wesentlichen alle Aufgaben des
jeweiligen Beauftragten auch dann ausführen würden,
wenn es keine rechtliche Pflicht zur Bestellung eines
solchen Beauftragten gäbe. Die von den Unternehmen ge-
nannten spürbaren Belastungen im Zusammenhang mit
Beauftragten und die daran ansetzenden Vereinfachungs-
vorschläge bezogen sich daher im Wesentlichen auf die
aus dem Fachrecht resultierenden Standards, deren Ein-
haltung vom Beauftragten kontrolliert wird. Erfüllungs-
aufwand der Unternehmen, der aus dem Fachrecht resul-
tiert, war jedoch nicht Gegenstand der Untersuchung.

Um die Ergebnisse der Piloterhebung zu überprüfen, hat
das Statistische Bundesamt in einem zweiten Schritt zu-
sätzliche Befragungen bei Unternehmen auch zu anderen
Beauftragtenverhältnissen durchgeführt. Im Wesentlichen
haben sich die Ergebnisse der Piloterhebung bestätigt:
Etwa 50 Prozent der Kosten entfallen auf Löhne und Ge-
hälter der Beauftragten, etwa 30 Prozent auf Schulungen
(Arbeitszeit zu schulender Mitarbeiter); die übrigen
20 Prozent betreffen Sachkosten (Bereitstellen von Räu-
men, Betriebsmitteln). Die Kosten pro Beauftragten und
Jahr belaufen sich je Unternehmen im Schnitt zwischen
14 000 und 18 000 Euro. 

Aufgrund dieses Befragungsergebnisses wurde daher auf
weitere, tiefer gehende Befragungen verzichtet. Eine Do-
kumentation der Ergebnisse wird in einem Abschlussbe-
richt erfolgen. 

2. Erleichterung der elektronischen 
Übermittlung der Gewerbeanzeige

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie er-
mittelt in Zusammenarbeit mit den für die Durchführung
der Gewerbeordnung zuständigen Ländern, dem Statisti-
schen Bundesamt und der Geschäftsstelle Bürokratieabbau
im Bundeskanzleramt den messbaren Erfüllungsaufwand
im Bereich des Gewerbeanzeigeverfahrens, das heißt ins-
besondere bei der Gewerbeanmeldung, -ummeldung und
-abmeldung. Ferner soll geprüft werden, ob im Bezug auf
die Gewerbeanzeige weitere Möglichkeiten zur Vereinfa-
chung und Entlastung von Wirtschaft und Verwaltung be-
stehen. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die5 Siehe Anhang.
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medienbruchfreie elektronische Übermittlung der Gewer-
beanzeige gelegt werden. Es gilt zu berücksichtigen, dass
gemäß § 14 der Gewerbeordnung eine elektronische
Übermittlung der Gewerbeanzeige bereits heute grund-
sätzlich möglich ist.

Das Projekt hat am 27. September 2010 auf der Basis des
vorliegenden Projektsteckbriefes begonnen. Für die Mes-
sung des Erfüllungsaufwands, in deren Rahmen ausge-
wählte Unternehmen und Gewerbeanzeigebehörden ein-
bezogen werden, sind rund drei Monate veranschlagt
worden. 

Die Wirtschaftsministerkonferenz hat auf ihrer Tagung
am 17./18. Juni 2010 beschlossen, den Bund-Länder-
Ausschuss „Gewerberecht“ mit der kurzfristigen Prüfung
von Möglichkeiten zur Erleichterung der elektronischen
Übermittlung von Gewerbeanzeigen zu beauftragen.
Hierzu laufen bereits Initiativen auf Bund-Länder-Ebene.

3. Planungs- und Baurecht von 
Infrastrukturvorhaben

Mit dem Projekt wird auf Grundlage der bundesrechtli-
chen Vorgaben angestrebt, einen idealtypischen ebenen-
übergreifenden Planungs- und Vollzugsprozess darzustellen.
Ausgehend von Befragungen des Statistischen Bundes-
amtes bei Vorhabenträgern und Genehmigungsbehörden
sollen der gesamte tatsächliche Erfüllungsaufwand ge-
messen, Abweichungen vom definierten Prozess, die zu
erhöhten Aufwänden oder Kosten führen, ermittelt und
Erkenntnisse über mögliche Vereinfachungen gewonnen
werden. Im Fokus steht dabei, wie gegebene materielle
Standards schneller, unbürokratischer und/oder kosten-
günstiger ausgeführt werden können.

Das Projekt konzentriert sich auf die Infrastruktur im Ver-
kehrswesen. Vorrangig wird der Verkehrsträger Straße
unter dem Aspekt des Planfeststellungsrechtes des Bun-
des betrachtet. Im Rahmen der erhebungspraktischen
Möglichkeiten werden auch vor- und nachgelagerte Pro-
zesse vom Beginn der Projektplanung bis zur Verkehrs-
freigabe betrachtet.

In Zusammenarbeit mit Bayern, Brandenburg, Hamburg,
Hessen und Nordrhein-Westfalen wurden bereits Schwer-
punkte im Planungsablauf bestimmt, bei denen aus Sicht
der Länder eine besondere bürokratische Belastung ver-
mutet wird. Die Untersuchungen werden deshalb die fol-
genden Phasen vertieft betrachten:

– Entwurfsplanung und Erteilung des Gesehenvermerks,

– Erstellung der Planfeststellungsunterlagen,

– Planfeststellungsverfahren.

Anhand konkreter, von den Ländern benannter Projekte
zum Ausbau von Bundesfernstraßen und zum Neubau
von Ortsumgehungen, die diese Verfahrensschritte bereits
durchlaufen haben, ermittelt das Statistische Bundesamt
den auf die einzelnen Planungsphasen entfallenden Erfül-
lungsaufwand. Dem Planfeststellungsverfahren vor- und
nachgelagerte Prozesse vom Beginn der Projektplanung
bis zur Verkehrsfreigabe werden einbezogen, soweit sie
sich aus den benannten Projekten der Länder ergeben.

Die gewonnenen Daten und Erkenntnisse sollen mit den
Projektbeteiligten der Verkehrsträger Luft, Schiene, Was-
ser abgeglichen und Vereinfachungsmöglichkeiten für
alle Verkehrsträger identifiziert werden.

Ergebnisse werden 2011 erwartet.

4. Antrag auf gesetzliche Leistungen, 
insbesondere für Familien und 
Alleinerziehende 

Zur Erzielung weiterer spürbarer Vereinfachungen für
Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Verwaltung plant
die Bundesregierung, Projekte zur Ermittlung des Erfül-
lungsaufwands bei der Beantragung von gesetzlichen
Leistungen, insbesondere von Familien und Alleinerzie-
henden durchzuführen. Die Ermittlung des Erfüllungsauf-
wands, der für die untersuchten Antragsverfahren anfällt,
soll aufzeigen, wo die größten Belastungen dieser An-
tragsverfahren liegen. Auf dieser Grundlage sollen die
Anforderungen der betroffenen Gesetze überprüft und er-
mittelt werden, ob Möglichkeiten bestehen, den Erfül-
lungsaufwand der untersuchten Antragsverfahren zu ver-
ringern. 

Die betroffenen Ressorts prüfen derzeit, welche Antrags-
verfahren und welche Beteiligten insbesondere in die Be-
trachtung aufgenommen werden können.

5. Antrag auf gesetzliche Leistungen, 
insbesondere für Existenzgründer
und Kleinunternehmen sowie bei 
drohender Firmeninsolvenz

Auch bei gesetzlichen Leistungen für Unternehmen wird
die Bundesregierung den Erfüllungsaufwand ermitteln,
um Wege für Vereinfachungen aufzuzeigen. Dabei wer-
den insbesondere Existenzgründer und Kleinunternehmen
wie auch Leistungen bei drohender Insolvenz in den
Blick genommen. Im Mittelpunkt werden dabei beson-
ders häufig anfallende beziehungsweise umfangreiche
Antragsverfahren stehen, um auf dieser Grundlage zu
prüfen, wie der mit diesen Anträgen verbundene Erfül-
lungsaufwand verringert werden kann.

Die betroffenen Ressorts prüfen, welche Antragsverfah-
ren und welche Beteiligten insbesondere in die Betrach-
tung aufgenommen werden.

6. Steuererklärungen, steuerliche und 
zollrechtliche Nachweispflichten

Die Abgabe einer Steuererklärung kann für den Einzelnen
einen erheblichen zeitlichen Aufwand bedeuten. Im Rah-
men dieses Projekts soll die tatsächliche bürokratische
Belastung, die durch die Verpflichtungen zur Abgabe ei-
ner Steuererklärung sowie zur Vorlage von steuer- oder
zollrechtlichen Nachweisen verursacht wird, ermittelt
werden. Anschließend ist zu untersuchen, wo sich Spiel-
räume zur Optimierung des Verfahrens im Bereich der
Antragstellung sowie bei der Antragsbearbeitung erge-
ben. 
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7. Antrag auf gesetzliche Leistungen, 
insbesondere für Menschen, die 
pflegebedürftig, chronisch krank
oder akut schwer krank sind 

Angesichts des demographischen Wandels ist eine Zu-
nahme an pflegebedürftigen und chronisch kranken Men-
schen zu erwarten. Daher ist eine rechtzeitige Identifi-
zierung der bürokratischen Belastungen für alle am
Prozess Beteiligten sinnvoll, um mit dieser Herausforde-
rung bei Einhaltung von Qualitätsstandards in angemes-
sener Weise umgehen zu können.

Das Projekt spricht Personen an, die im Falle eingetre-
tener Pflegebedürftigkeit oder Krankheit Anspruch auf
Leistungen haben. Dabei ist zu beachten, dass in diesen
Fällen Leistungsansprüche verschiedener Kostenträger
zusammentreffen können. Vor diesem Hintergrund ist für
die Ermittlung des Erfüllungsaufwands und für das Auf-
decken von Verbesserungsmöglichkeiten auch die Inter-
aktion der beteiligten Kostenträger von Bedeutung.

Mit dem Projekt sollen mögliche Vereinfachungen he-
rausgearbeitet werden, die den Verlauf eines Antragsver-
fahrens auf gesetzliche Leistungen für den Antragsteller
und alle beteiligten Instanzen möglichst kostengünstig
und effizient gestalten.

8. Harmonisierung und Verkürzung der 
Aufbewahrungs- und Prüfungsfristen
nach Handels-, Steuer-, und Sozialrecht

Die in den verschiedenen Rechtsgebieten unterschiedli-
chen Aufbewahrungsfristen für Unterlagen (zum Beispiel
Rechnungen) können für die Wirtschaft durchaus eine
merkliche Belastung darstellen. Aus diesem Grunde hat
die Bundesregierung die Harmonisierung und Verkürzung
der Aufbewahrungs- und Prüfungsfristen zu einem The-
mengebiet zur Ermittlung des Erfüllungsaufwands ge-
macht. Zwischen Handels- und Steuerrecht wurde zwar
bereits eine teilweise Angleichung erreicht, jedoch gilt es,
weitere Erkenntnisse über die Belastungen der Wirtschaft
zu gewinnen, sowie weiteres Harmonisierungspotenzial
zu erschließen.

Das Bundesministerium der Finanzen prüft derzeit ge-
meinsam mit dem Bundesministerium der Justiz und dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Möglich-
keiten einer weitergehenden Harmonisierung und einer
eventuell damit zu verbindenden Verkürzung der Aufbe-
wahrungsfristen. 

C. Zusammenarbeit mit anderen 
C.1 Länder und Kommunen 
Die Zusammenarbeit mit Ländern und Kommunen wird
sowohl bei der Untersuchung bestehender Belastungen
(vergleiche Abschnitt B.3) als auch bei der Schätzung
neuer Belastungen (vergleiche Abschnitte A.1 und A.2)
weiter vertieft. Das gemeinsame Anliegen von Bundes-
regierung, Ländern und Gemeinden ist dabei, den Abge-
ordneten des Deutschen Bundestages und dem Bundesrat

ein möglichst realitätsnahes Bild von den tatsächlich zu
erwartenden Belastungen zu geben. Da viele Gestaltungs-
möglichkeiten jedoch in der alleinigen Zuständigkeit von
Ländern, Gemeinden und anderen Selbstverwaltungsträ-
gern liegen und erst nach der Beschlussfassung ausgeübt
werden, kann es sich dabei lediglich um allgemeine
Schätzungen handeln. Der Leitfaden für die Ermittlung
des Aufwands bei Bundesvorhaben, der derzeit erarbeitet
wird, wird auch Hinweise für die Schätzung der Vollzugs-
folgen bundesrechtlicher Regelungen für Länder und
Kommunen enthalten.

C.2 Selbstverwaltungsträger
Sozialversicherungsträger 

Die Zusammenarbeit mit den Sozialversicherungsträgern
wurde 2010 kontinuierlich fortgeführt. Im Folgenden sind
die wichtigsten Ergebnisse eines Gesprächs auf Spitzen-
ebene und verschiedener Sitzungen der jeweiligen Ar-
beitsgruppen mit den Sozialversicherungsträgern darge-
stellt:

Einige aus der bisherigen Zusammenarbeit im Gesund-
heitsbereich resultierende Vorschläge zum Bürokratie-
abbau, die vom GKV-Spitzenverband (Spitzenverband
Bund der Krankenkassen) und der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung (KBV) im Einvernehmen getragen wur-
den, werden derzeit umgesetzt. 

So hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) mit
dem Ziel, den bürokratischen Aufwand im Bereich der
Dokumentation zu reduzieren, die Krebsfrüherkennungs-
richtlinien für Frauen und Männer, die Kinder-Richtli-
nien, die Richtlinien zur Jugendgesundheitsuntersuchung
sowie die Gesundheitsuntersuchungs-Richtlinien geändert:
Die Ergebnisse der Anamnese und der Untersuchungen
sowie die aufgrund der Gesundheitsuntersuchung veran-
lassten oder empfohlenen Maßnahmen werden nach wie
vor auf einem Berichtsvordruck dokumentiert. Entgegen
dem bisherigen Verfahren wird jedoch auf die Verwendung
von Durchschlägen künftig verzichtet, welche ursprüng-
lich für den Versand an die jeweilige Kassenärztliche Ver-
einigung und die dortige Aufbewahrung vorgesehen wa-
ren.

Zur weiteren Entbürokratisierung ist eine Umstellung der
Dokumentation auf elektronische Verfahren vorgesehen,
sobald die qualifizierte ärztliche Signatur durch den elek-
tronischen Heilberufeausweis flächendeckend zur Verfü-
gung steht.

Zur Vereinfachung und Vermeidung von Doppeldoku-
mentationen ist geplant, dem Vertragsarzt künftig die
Möglichkeit zu eröffnen, die Dokumentation bestimmter
Früherkennungsuntersuchungen optional in elektronischer
Form vorzunehmen. Bisher war hierfür die Nutzung von
papierenen Vordrucken vorgeschrieben.

Im Bereich der Rehabilitation ist derzeit eine Anglei-
chung der Reha-Verordnungsverfahren im Gespräch, wo-
nach die bisherigen getrennten Formulare der Verordnung
von medizinischer Rehabilitation der GKV und der Deut-
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schen Rentenversicherung soweit möglich auf einem For-
mular zusammengefasst werden sollen.

Darüber hinaus wird derzeit das Gutachterverfahren im
Bereich der Psychotherapie einer Überprüfung mit Blick
auf eine mögliche Verfahrensvereinfachung unterzogen.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat 2010
im Rahmen von vier Pilotprojekten (Qualitätssicherungs-
vereinbarung Balneophototherapie, Qualitätssicherungs-
vereinbarung Gastroskopie, Evaluation im Rahmen der
Sozialpsychiatrievereinbarung und Ambulante Kodier-
richtlinien) die Anwendung des Ex-ante-Verfahrens getes-
tet. Neben der Quantifizierung der Bürokratiebelastung
umfasste dies auch die Identifizierung von Vereinfa-
chungsvorschlägen, um die Bürokratiebelastung von An-
fang an so gering wie möglich zu halten. Ziel ist es, das
Verfahren für alle Normen einzuführen, an denen die
KBV beteiligt ist. Um hierbei auch die Normsetzung im
G-BA einzubeziehen, hat die KBV ein Konzept für die
Institutionalisierung der Ex-ante-Schätzung auf Ebene
der Selbstverwaltung entwickelt. 

Darüber hinaus wurde gemeinsam mit der Kassenärztli-
chen Vereinigung Westfalen-Lippe eine Messung der Bü-
rokratiekosten, die bei der ärztlichen Abrechnung entste-
hen, durchgeführt.

Auch die Zahnärzteschaft ist dabei, den bürokratischen
Aufwand in den Zahnärztepraxen zu ermitteln. Das von
der KBV entwickelte SKM-Handbuch erscheint der Kas-
senzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) und der
Bundeszahnärztekammer (BZÄK) zur Messung der beste-
henden bürokratischen Belastungen geeignet. Die KZBV
und die BZÄK haben sich mit diesem Instrument be-
schäftigt und dazu Kontakt mit der KBV aufgenommen.
Nach der Anpassung des SKM-Handbuches auf den
zahnärztlichen Sektor sollen damit Bürokratiebelastungen
in den Zahnarztpraxen sichtbar gemacht werden, um ge-
zielt Bürokratieabbau angehen zu können. Ferner sam-
meln und systematisieren BZÄK und KZBV Beispiele für
bürokratieentlastende Maßnahmen für niedergelassene
Zahnärzte, um auf dieser Grundlage konkrete Gestal-
tungsvorschläge erarbeiten zu können.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) unterstützt auf ganzer
Linie die Bürokratieabbaubemühungen der Bundesregie-
rung in ihrem eigenen Umfeld. So arbeitet sie permanent
an der Verschlankung der internen Prozesse, die im Er-
gebnis zu Bürokratiekostenentlastungen führen. Ein Ziel
der BA ist es, eigene Informationspflichten abzubauen,
die über den gesetzlich vorgegebenen Rahmen hinausge-
hen. Entsprechend wurde ein internes Verfahren einge-
führt, wonach alle neuen Beschlüsse des Vorstands einer
Ex-ante-Schätzung in sinngemäßer Anwendung des SKM
unterzogen werden. Des Weiteren hat die BA die Anträge
auf Arbeitslosengeld vereinfacht und arbeitet derzeit an
der Umsetzung des ELENA-Verfahrens.

Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) hat bereits eine
Vielzahl von Aktivitäten zum Bürokratieabbau unternom-
men und Bürokratie erfolgreich reduziert. Zur Entlastung

der Wirtschaft wird beispielsweise die Lohnsteuer-Außen-
prüfung und die Betriebsprüfung durch die Rentenversi-
cherung auf Wunsch der Unternehmen zeitgleich durch-
geführt. Die Prüfung für die Unfallversicherung wurde
bereits auf die Betriebsprüfung der Rentenversicherung
übertragen. Außerdem soll die Betriebsprüfung durch die
Rentenversicherung zukünftig auch elektronisch durchge-
führt werden können und damit vor Ort im Unternehmen
deutlich verkürzt werden oder sogar gänzlich entfallen
können. Zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger kön-
nen die Versicherten mit dem neuen elektronischen Perso-
nalausweis Informationen rund um das Versicherungskonto
(Renteninformation, Versicherungsverlauf und Renten-
auskunft) elektronisch abrufen. Zudem wurden Bescheide
der DRV bürgerfreundlicher gestaltet, um auch zum Bei-
spiel durch Amtssprache entstehende „gefühlte“ Bürokra-
tie zu reduzieren. Erste Ergebnisse bestätigen, dass sich
die Kunden mit den neuen Bescheiden besser informiert
fühlen. Verständliche und freundliche Bescheide erleich-
tern die Arbeit, sparen Zeit und verringern dadurch die
ohnehin schon niedrigen Verwaltungskosten der DRV.

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
wirbt bei den Unfallversicherungsträgern dafür, die Er-
stattung der unverzichtbaren Unfallanzeigen durch elek-
tronische Übermittlung zu erleichtern. Ein großer Teil
von ihnen hat dies bereits ermöglicht. 

Bei der elektronischen Übermittlung der Gewerbemel-
dungen hat die DGUV mit mehreren Bundesländern die
Kontakte intensiviert und Vorschläge für ein einheitliches
Datenformat und für ein einheitliches Verfahren ausgear-
beitet. Diese stoßen auf positive Resonanz. Zusätzlich hat
die DGUV alle Bundesländer eingeladen, zu dieser The-
matik einen Workshop durchzuführen, um zu einem abge-
stimmten Vorgehen zu gelangen.

Im Übrigen haben die Spitzenorganisationen der Sozial-
versicherung trägerübergreifend die Empfehlung des Bun-
desrechnungshofes aufgegriffen, das Verfahren bei der
Nacherhebung von Sozialversicherungsbeiträgen zu än-
dern. So soll künftig pro Arbeitgeber nur eine Kranken-
kasse Sozialversicherungsbeiträge nacherheben. Dies ent-
lastet die Krankenkassen insgesamt und erleichtert das
Verfahren bei den Rentenversicherungsträgern und den
betroffenen Arbeitgebern.

Kammern (der Wirtschaft)

2009 vereinbarten die Bundesregierung sowie die Kam-
merorganisationen eine engere Zusammenarbeit, um auch
das von den Kammern selbst – in dem ihnen durch Gesetz
oder Rechtsverordnung zugewiesenen Aufgabenbereich –
gesetzte Recht in den Blick zu nehmen. Hierzu hatten
sich Ende 2009 folgende vier Arbeitsgruppen gebildet:
Kammern der Wirtschaft, Gesundheitsberufe, rechts- und
wirtschaftsberatende Berufe sowie Technische Berufe. 

Im Bereich „Kammern der Wirtschaft“ haben sich drei
Industrie- und Handelskammern – Köln, Stade und Re-
gion Stuttgart – zur Messung ihres eigenen Rechtsbe-
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stands bereit gefunden. Das Statistische Bundesamt wird
diese Messungen bis Ende 2010 abschließen.

C.3 Europäische Union

In seinen politischen Leitlinien vom 3. September 2009
kündigte Kommissionspräsident Barroso an, die bisherige
Politik der Kommission zur besseren Rechtsetzung zu ei-
ner „intelligenten Regulierung“ (smart regulation) auszu-
bauen und zu einem Schwerpunkt der Arbeit der neuen
Kommission zu machen.

In ihrer gleichnamigen Mitteilung vom 8. Oktober 20106

betont die Europäische Kommission die Bedeutung der
– nun in der unmittelbare Zuständigkeit des Kommis-
sions-Präsidenten liegenden – Agenda zur intelligenten
Regulierung, um die Ziele der Strategie Europa 2020 für
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zu
erreichen. Mit der Verankerung im Generalsekretariat der
Kommission soll die Agenda mit hoher Sichtbarkeit als
horizontaler Anspruch gegenüber allen Generaldirektio-
nen gesichert werden. Die Mitteilung benennt im Wesent-
lichen die im Folgenden genannten Veränderungen.

Das bestehende Programm der Vereinfachung des EU-
Rechts und das Aktionsprogramm zur Verringerung der
Verwaltungslasten, das bis 2012 eine Reduktion von
25 Prozent der durch EU-Recht verursachten Verwal-
tungslasten vorsieht, werden zu einem umfassenden Kon-
zept zusammengefasst.

Die intelligente Rechtsetzung soll in Zukunft den gesam-
ten politischen Entscheidungsprozess – vom Entwurf ei-
nes Rechtsaktes bis zur Umsetzung, Durchsetzung, Be-
wertung und Überarbeitung – betreffen. Dazu wird das
existierende Folgenabschätzungssystem durch die Ein-
führung von Ex-post-Evaluationen des bestehenden
Rechts, Überprüfungen ganzer Politikbereiche in so ge-
nannten „Eignungstests“ (Fitness Checks) und die Di-
mension der Umsetzung und Durchsetzung des EU-
Rechts ergänzt.

Die Bundesregierung begrüßt, dass die Kommission für
alle Vorschläge, die „signifikante Auswirkungen“ haben
können, so genannte Ablaufpläne (Roadmaps) veröffent-
lichen will, die Angaben zu geplanten Folgenabschätzun-
gen enthalten. Sofern von einer Folgeabschätzung abge-
sehen wird, sollte dies – entsprechend einer Forderung
des Europäischen Rechnungshofs (siehe unten) – ausführ-
lich begründet werden. Auch die Einführung von Ex-
post-Evaluierungen und Eignungstests wird von der Bun-
desregierung positiv bewertet, allerdings steht die kon-
krete Ausgestaltung noch aus. Dabei wird darauf zu ach-
ten sein, dass es zu keinen Dopplungen mit den in
zahlreichen Rechtsakten angelegten Überprüfungen (re-
views) kommt. 

Zugleich betont die Kommission die gemeinsame Verant-
wortung aller Institutionen und der Mitgliedstaaten für
die bessere Rechtsetzung und Folgenabschätzung. Das
Europäische Parlament und der Rat werden aufgefordert,
bei wesentlichen Änderungen von Vorschlägen der Kom-
mission eigene Folgenabschätzungen durchzuführen und
Folgenabschätzungen der Kommission stärker in den Be-
ratungen zu berücksichtigen. Den Mitgliedstaaten wird
eine wichtige Rolle im Bereich der besseren Rechtset-
zung zugewiesen. Die neue Subsidiaritätskontrolle der
nationalen Parlamente nach dem Vertrag von Lissabon
dient auch der Qualitätsverbesserung des EU-Rechts.
Darüber hinaus sollen die Mitgliedstaaten insbesondere
eigene Folgenabschätzungssysteme verstärkt auch zur
Überprüfung von EU-Recht einsetzen.

Das Mandat der Hochrangigen Gruppe unabhängiger In-
teressenträger wurde bis Ende 2012 verlängert, zugleich
wurde die Gruppe damit beauftragt, bis November 2011
einen Bericht über bewährte Verfahren zur Umsetzung
von EU-Recht in den Mitgliedstaaten zu erstellen.
Gleichzeitig will die Kommission die Frage des so ge-
nannten „gold plating“ – dies bezeichnet eine über die
EU-Anforderungen hinausgehende Umsetzung in inner-
staatliches Recht – näher beleuchten. 

Schließlich kündigt die Kommission Ansätze zur stärke-
ren Einbeziehung von Betroffenen und Interessenträgern
an. Die Konsultationsfristen sollen ab 2012 von acht auf
zwölf Wochen verlängert und die bestehenden Instru-
mente der Anhörungsverfahren einer Überprüfung unter-
zogen werden. Die Ausweitung der Fristen sowie die
angekündigte Überprüfung werden von der Bundesregie-
rung als notwendiger erster Schritt begrüßt, die Beteili-
gungsmöglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern und
Interessengruppen am Meinungsfindungsprozess auf EU-
Ebene zu verbessern.

Am 29. September 2010 legte der Europäische Rech-
nungshof (ERH) seinen Bericht zu den Folgenabschät-
zungen in den EU-Organen vor.7 Der ERH erkennt die
Fortschritte der vergangenen Jahre ausdrücklich an, sieht
zugleich aber weiteren Verbesserungsbedarf bei allen EU-
Institutionen. Bei den Folgenabschätzungen der Europäi-
schen Kommission kritisiert der ERH beispielsweise die
mangelnde Transparenz und Begründung der Auswahl
der untersuchten Legislativvorschläge sowie eine unzu-
reichende Quantifizierung insbesondere der Durchset-
zungs- und Bürokratiekosten. Europäisches Parlament
und Rat wiederum nähmen nur selten ergänzende Folge-
abschätzungen zu ihren eigenen Änderungen vor.

Insgesamt kann der Bericht des ERH wichtige Impulse
geben, um die Bedeutung der Folgenabschätzung für die
Entscheidungsfindung auf EU- wie auf nationaler Ebene
zu stärken.

6 „Intelligente Rechtsetzung in der Europäischen Union“, Verfügbar
unter http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/com_
2010_0543_de.pdf.

7 Sonderbericht Nr. 3/2010 „Folgenabschätzungen in den EU-Orga-
nen: Helfen sie bei der Entscheidungsfindung?“ (http://ec.europa.eu/
commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/20100928coa_
impact_report_de.pdf).
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C.4 Organisation für Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung

Die bisherige Arbeit der Bundesregierung im Rahmen des
Programms „Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung“
hat die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) als sehr positiv bewertet: Die
Experten kommen in ihrer im April 2010 veröffentlichten
Studie „Bessere Rechtsetzung in Deutschland 2010“ zu
dem Ergebnis, dass seit der letzten OECD-Untersuchung
in den Jahren 2003 und 2004 große Fortschritte gemacht
worden sind.

So sei die Etablierung des Nationalen Normenkontroll-
rates (NKR) als unabhängiges Expertengremium ein gro-
ßer Erfolg. Denn die Hinweise des NKR während der Ge-
setzgebung könnten unnötige Bürokratie bereits im
Vorfeld der Rechtsetzung in erheblichem Umfang verhin-
dern. Nicht zuletzt aufgrund dieses positiven Effekts wäre

eine Ausweitung der Kompetenzen des NKR zu wün-
schen. 

Im Kabinettbeschluss vom 27. Januar 2010 hat die Bun-
desregierung bereits ihren Willen bekundet, eine Auswei-
tung des Mandats des NKR unter anderem auf die Be-
trachtung des Erfüllungsaufwands zu unterstützen.

Die im Bundeskanzleramt eingerichtete Geschäftsstelle
Bürokratieabbau koordiniert und ermittelt den Abbau von
Bürokratielasten für die gesamte Bundesregierung. In
dieser organisatorischen Bündelung erkennt die OECD
ein wesentliches Element auf dem Weg zu einer Gesamt-
strategie auf dem Gebiet der besseren Rechtsetzung.

Mit der Festlegung des 25-Prozent-Abbauziels als so ge-
nanntes „Netto-Ziel“ und die Erweiterung des Fokus von
dem Ausschnitt der Informationspflicht auf den Erfül-
lungsaufwand erfüllt die Bundesregierung eine weitere
Forderung der OECD.
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Anlage

Umsetzungsplan der Bundesregierung zur Realisierung des 25-Prozent-Nettoabbauziels 
für die Bürokratiekosten aus Informationspflichten der Wirtschaft 

Stand 30. November 2010 

1. Übersicht über die Be- und Entlastungen insgesamt 

  gesamt* davon national
verursacht**

davon
EU/international

verursacht**

  in Mrd. Euro
Ausgangslage:
jährliche Bürokratiekosten 
aus Informationspflichten 
der Wirtschaft
30. September 2006

49,98 23,11 24,81

Veränderungen in der 16. 
LP

-6,40 -5,74 -0,66

   Nettobilanz der 16. LP -12,8% -24,8% -2,7% 

realisierte Maßnahmen der 
17. LP (Kabinettbeschlüsse 
bis 30. November 2010) 

-0,30 -0,21 -0,08

   Nettobilanz des
   bisher Erreichten 

-13,4% -25,7% -3,0% 

Noch umzusetzende Maß-
nahmen laut Umsetzungs-
plan

-4,58 -1,47 -3,08

Gesamtabbau -11,27 -7,42 -3,82

   Bilanz -22,6% -32,1% -15,4% 

 * unter Berücksichtung der voraussichtlichen Belastungserhöhung von 2,05 Mrd. Euro
 ** Die Zuordnung der Be- und Entlastungen zu EU/international und national ist nicht in allen 
Fällen erfolgt 
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2. Übersicht über die Bürokratiekostenveränderung je Ressort 

Vorhaben der 17. Legislaturperi-
ode

Abbau von 
Bürokratiekos-

ten seit 2006 
insgesamt

Anzahl Netto-Be-/Entlastung  
in Mio. Euro 

gesamt 145 -4.875,0 -11.273,5

Bundesministerium des Innern 4 -121,9 -168,7

Bundesministerium der Justiz 5 -30,1 -2.531,5

Bundesministerium der Finanzen 29 -4.156,3 -5.611,1

Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie

17 -251,1 -212,2

Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales

8 -37,2 -1.853,4

Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

13 -0,1 -134,4

Bundesministerium der Verteidigung 1 -0,1 -0,1

Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend 

1 -0,1 -0,9

Bundesministerium für Gesundheit 13 -143,5 -232,1

Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung 

26 0,8 -27,4

Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit 

22 -133,5 -516,5

Bundesministerium für Bildung 
und Forschung 

4 -2,2 -4,9

Der Beauftragte der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien 

2 0,1 -0,1
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Anhang

Kabinettbeschluss vom 27. Januar 2010: 
Eckpunkte zum Bürokratieabbau und zur 
besseren Rechtsetzung in der 17. LP

Die Bundesregierung will die Zukunft so gestalten, dass
wirtschaftliche Leistungskraft und soziale Verantwortung
gestärkt werden. Zur Unterstützung dieser Ziele wird das
Regierungsprogramm Bürokratieabbau und bessere Recht-
setzung vom 25. April 2006 ausgebaut und auf die Be-
trachtung des gesamten Aufwands von Bürgern, Wirt-
schaft und Verwaltung zur Erfüllung bundesrechtlicher
Vorgaben ausgeweitet. Gemeinsam mit dem Nationalen
Normenkontrollrat sollen die notwendigen methodischen
Festlegungen entwickelt und bis Ende März 2010 be-
schlossen werden. 

Der Koordinator der Bundesregierung für Bürokratieab-
bau und bessere Rechtsetzung berichtet ab Juli 2010 dem
Kabinett regelmäßig über den Umsetzungsstand des Pro-
gramms. 

1. Realisierung des 25-Prozent-Nettoabbau-
ziels für Informationspflichten der 
Wirtschaft

Die Bundesregierung wird weitere Entlastungsmaßnah-
men initiieren und umsetzen, um die durch bundesrechtli-
che Informationspflichten verursachten Kosten der Wirt-
schaft bis Ende 2011 netto um 25 Prozent im Vergleich
zur Rechtslage am 30. September 2006 zu senken. EU-
Recht wird insoweit in die Prüfungen der Bürokratiekos-
ten einbezogen, als es durch einen Rechtsetzungsakt des
Bundesgesetzgebers in nationales Recht umgesetzt wor-
den ist. 

Seit 1. Oktober 2006 entstandene Kosten aus Informa-
tionspflichten sind durch Vereinfachungen an anderer
Stelle zu kompensieren.

Aufgrund der unterschiedlichen Zuständigkeiten und Ver-
pflichtungen der Ressorts kann nicht in jedem Bereich ein
gleich hoher Abbau erfolgen. Daher entspricht es dem ge-
meinsamen Verständnis der Bundesregierung, dass das
Nettoabbauziel nicht durch jedes einzelne Ressort, son-
dern durch die Bundesregierung insgesamt zu verwirkli-
chen ist. 

Bis Mai 2010 erarbeiten die Ressorts erste Vorschläge für
ihre Umsetzungspläne. Diese enthalten eine Auflistung
der beabsichtigten Vorhaben mit einer Darstellung der zu
erwartenden Be- und Entlastungen. 

Die Geschäftsstelle ermittelt aus den Umsetzungsplänen
den voraussichtlichen Gesamtabbau. Der Staatssekretär-
ausschuss entscheidet, ob Ergänzungsmaßnahmen erfor-
derlich sind. Der Staatssekretärausschuss beschließt hie-
raus den Gesamtumsetzungsplan zum 1. Juli 2010. Der
beschlossene Umsetzungsplan wird mit dem zum jeweili-
gen Zeitpunkt erreichten Abbau bilanziert. Diese Bilanz
ist Teil der regelmäßigen Berichterstattung an das Kabi-
nett.

Das Statistische Bundesamt wird die bisherige SKM-Da-
tenbank zu einer zentralen Datenbank für alle Prozessbe-
teiligten weiterentwickeln, die die bereits gemessenen
und die von den Ressorts geschätzten Be- und Entlastun-
gen der Informationspflichten enthält und Grundlage für
die weitere Bilanzierung ist. Bis zum 1. Juli 2010 sind die
technischen Voraussetzungen zu schaffen und die Ent-
scheidungen zum Verfahren zu treffen.

2. Abbau bestehender Belastungen in 
prioritären Lebens- und Rechts-
bereichen

Zur Erzielung weiterer spürbarer Vereinfachungen für
Bürger, Wirtschaft und Verwaltung wird die Bundesregie-
rung Projekte ggf. rechtsbereichsübergreifend und mit
Beteiligung von verschiedenen Ebenen durchführen. Nach
Entwicklung der Definition und der Methode zur Ermitt-
lung des Erfüllungsaufwands wird der Staatssekretäraus-
schuss Ende März 2010 ein Pilotprojekt zur Erprobung
der Methode bestimmen, das im April 2010 startet.

Im Jahr 2010 folgen Projekte aus folgenden Rechtsberei-
chen:

– Planungs- und Baurecht von Infrastrukturvorhaben
(unter anderem BMVBS, BMU); 

– Steuererklärungen, steuerliche und zollrechtliche
Nachweispflichten (unter anderem BMF); 

– Harmonisierung und Verkürzung der Aufbewahrungs-
und Prüfungsfristen nach Handels-, Steuer-, und So-
zialrecht (unter anderem BMJ, BMF, BMAS); 

– Betriebliche Beauftragte (unter anderem BMAS, BMI,
BMU);

– Antrag auf gesetzliche Leistungen, insbesondere für

– Existenzgründer und Kleinunternehmen sowie bei
drohender Firmeninsolvenz (unter anderem
BMAS, BMWi);

– Menschen, die pflegebedürftig, chronisch krank
oder akut schwer krank sind (unter anderem
BMG);

– Familien und Alleinerziehende (unter anderem
BMF, BMFSFJ);

– Erleichterung der elektronischen Übermittlung der
Gewerbeanzeige (unter anderem BMWi).

Zur Steuerung der Messkapazitäten im Statistischen Bun-
desamt wird die Reihenfolge der Projekte nach Vorschlag
der Ressorts Ende März 2010 festgelegt. Bis Ende 2011
sind in den untersuchten Bereichen die messbaren Erfül-
lungsaufwände darzustellen und die Möglichkeiten zur
Entlastung darzulegen.

Insgesamt ist im Mittel eine Entlastung von 25 Prozent
netto zu erreichen.

Der Staatssekretärausschuss Bürokratieabbau fungiert als
Lenkungsausschuss für diese Projekte. Die Geschäfts-
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stelle Bürokratieabbau koordiniert die Durchführung der
Projekte. Die Geschäftsstelle Bürokratieabbau und das
Statistische Bundesamt stellen eine einheitliche Metho-
denanwendung sowie ein gemeinsames Monitoring si-
cher. Der Nationale Normenkontrollrat (NKR) wird zur
Mitwirkung eingeladen. 

3. Erweiterung des Ex-ante-Verfahrens
Nach Festlegung der Definition und Methodik zum Erfül-
lungsaufwand werden alle neuen Regelungsvorschläge
der Bundesregierung einer umfassenden Prüfung unter-
zogen, welche Auswirkungen sie auf den Aufwand von
Bürgern, Wirtschaft und Verwaltung zur Erfüllung bun-
desrechtlicher Vorgaben haben. Hinsichtlich des EU-
Rechts wird auf Ziffer 1 verwiesen.

4. Erweiterung der Zuständigkeiten des 
Nationalen Normenkontrollrates

Die Bundesregierung unterstützt die Überlegungen zur
Erweiterung des Mandats des NKR zur Überprüfung von
Regelungsvorhaben auf die Einhaltung der methoden-
gerechten Durchführung der festgelegten Anforderungen
insbesondere hinsichtlich der Plausibilitätsprüfung der so
genannten sonstigen Bürokratiekosten sowie der Befris-
tungsmöglichkeiten. 

Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, den NKR um-
fassender in die Rechtsetzung einzubeziehen.

5. Bürokratieabbau auf EU-Ebene 
voranbringen

Die Bundesregierung wird sich eindringlich für eine Re-
duktion der Bürokratie auf EU-Ebene einsetzen und neue
unnötige Bürokratie verhindern. Sie setzt sich aktiv für
die Annahme der auf nationaler Ebene tragfähigen Ver-
einfachungsmaßnahmen der Europäischen Kommission
im Rat ein. 

Die Bundesregierung wird bei den Verhandlungen zu
neuen Regelungsvorhaben der Europäischen Union (EU)
auf einer plausiblen Folgenabschätzung bestehen und ei-
gene Vorschläge zur Vereinfachung einbringen. 

Die Bundesregierung setzt sich außerdem für die Einrich-
tung eines unabhängigen Rates für Bürokratieabbau bei
der Europäischen Kommission nach Vorbild des NKR ein
und sieht eine Ausweitung des Mandats der Hochrangi-
gen Gruppe unabhängiger Interessenträger im Bereich
Verwaltungslasten als einen ersten wichtigen Schritt in
diese Richtung an.

Kabinettbeschluss vom 21. April 2010: 
Eckpunkte für erste Maßnahmen zur 
Entlastung von Bürgerinnen und 
Bürgern sowie der Verwaltung
Bürokratieabbau ist eines der zentralen Politikziele der
Bundesregierung: viele Belastungen von Bürgerinnen
und Bürgern sowie der Verwaltung können abgebaut wer-
den ohne die Wirksamkeit gesetzlicher Regelungen ein-
zuschränken. Bürgerinnen und Bürger sowie die Verwal-

tung werden durch die im Folgenden dargestellten ersten
Projekte umfassend von Bearbeitungs-, Warte- und We-
gezeiten entlastet.

Bürokratieabbau und mehr Bürgernähe in der 
Fahrzeugzulassung 

Die Bundesregierung verstärkt in diesem Bereich kon-
sequent den Abbau von Bürokratie, die Optimierung der
„Massenprozesse“ und den Einsatz moderner Kommuni-
kationstechnologien. Dabei sind Verkehrssicherheit, Miss-
brauchsvermeidung, Kosten/Nutzenverhältnis und Bür-
gerfreundlichkeit sowie Kosteneffizienz in der Wirtschaft
als Einheit zu sehen. 

Noch in diesem Jahr wollen wir die Verringerung von
doppelten Meldepflichten und die Einführung von Wech-
selkennzeichen, mit denen zwei Fahrzeuge (zum Beispiel
ein „normaler“ Pkw und ein Elektro- beziehungsweise
besonders schadstoffarmer Pkw) mit dem gleichen Kenn-
zeichen und günstigerer Versicherung betrieben werden
können umsetzen. 

Darüber hinaus prüfen wir die Einführung eines Versiche-
rungs-Kurzzeitkennzeichens, das nicht durch die Be-
hörde, sondern durch den Versicherer mit einer Gültigkeit
von bis zu fünf Tagen ausgegeben wird. Damit können
künftig Fahrzeuge unabhängig von Behördenöffnungszei-
ten etc. kurzfristig und versichert genutzt werden. 

Die Bundesregierung wird die Pilotprojekte im Rahmen
von Deutschland-Online, die insbesondere auch regionale
Möglichkeiten der Verwaltungsvereinfachung aufgreifen
(zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Gemeindeämtern
und Meldebehörden), sowie auch die Antragstellung per
Internet ermöglichen, gemeinsam mit den Ländern zügig
auswerten und mit der Umsetzung erster Schritte beginnen.

Vereinfachung der sicheren elektronischen 
Kommunikation
E-Mails sind zu einem Massenkommunikationsmittel ge-
worden, das privat ebenso selbstverständlich genutzt wird
wie in der Kommunikation mit Behörden und Geschäfts-
partnern. Um die Funktionsfähigkeit und Akzeptanz der
elektronischen Kommunikation auszubauen, ist eine zu-
verlässige und geschützte Infrastruktur notwendig, die die
Vorteile – insbesondere die einfache Nutzung – der E-Mail
mit Sicherheit und Datenschutz verbindet. Mit den De-Mail-
Diensten wird bis Ende 2010 eine Plattform bereitgestellt,
mit der der Versand beziehungsweise der Empfang von
De-Mails nachgewiesen und die Identität der Kommuni-
kationspartner gesichert werden kann.

Verwaltungsmodernisierung
Die Bundesregierung wird bis Juli 2010 ein Programm
zur Modernisierung der Bundesverwaltung „Vernetzte
und transparente Verwaltung“ beschließen. Die Verwal-
tung soll effizienter und bürgernäher werden sowie dem
demographischen Wandel, der Globalisierung und der zu-
nehmenden Digitalisierung des Alltags wirksam begeg-
nen. Maßnahmen werden unter anderem sein: der Ausbau
von Dienstleistungszentren der Bundesverwaltung, Perso-
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nal- und Führungskräfteentwicklung, Gesundheitsförde-
rung und die kontinuierliche Modernisierung der Informa-
tions- und Kommunikationstechnik durch den weiteren
Ausbau des E-Government-Angebotes des Bundes. 

Als eines der Projekte macht die Bundesregierung zudem
in einem ersten Schritt bis Ende 2010 Informationen zu
allen Service- und Sonderrufnummern des Bundes unter
der einheitlichen Behördenrufnummer 115 zugänglich.

Vereinfachungen im Bereich des BAföG

In der 23. BAföG-Novelle ist unter anderem eine Pau-
schalierung des Mietzuschusses geregelt. Damit werden

Antragstellern und Behörden umfassende Nachweis- und
Prüfpflichten erspart, die bislang einzuhalten waren, ob-
wohl nahezu allen nicht bei den Eltern wohnenden Stu-
dierenden der volle Mietzuschuss bewilligt wird. 

Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO)

Der verpflichtende Austausch älterer Verkehrsschilder
durch graphisch neu gestaltete wird nicht stattfinden. Die
Bundesregierung wird noch in diesem Jahr eine neue Ver-
ordnung vorlegen, mit der die unnötige Bürokratie- und
Kostenbelastung vor allem der Kommunen vermieden
wird. 
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Stellungnahme des Nationalen 
Normenkontrollrates 

Die Bundesregierung erstattet dem Deutschen Bundestag
gemäß § 7 des Gesetzes zur Einrichtung eines Nationalen
Normenkontrollrates (NKR-Gesetz) jährlich einen Be-
richt über die Erfahrungen mit der angewandten Metho-
dik zur standardisierten Bürokratiekostenmessung, den
Stand des Bürokratiekostenabbaus in den einzelnen Mi-
nisterien und die aktuelle Prognose, ob die von der Bun-
desregierung festgelegten Ziele innerhalb des angegebe-
nen Zeitraums erreicht werden.

Der Nationale Normenkontrollrat (NKR) nimmt hiermit
gemäß § 4 Absatz 3 NKR-Gesetz zu dem jährlichen Be-
richt der Bundesregierung Stellung zu der Frage, „inwie-
weit das von der Bundesregierung gesetzte Ziel erreicht
worden ist“.

Der Normenkontrollrat stellt fest: 

1. Erreichung des Abbauziels

Die Bundesregierung hat mit einem Abbauvolumen von
22,6 Prozent weitere Fortschritte beim Bürokratieabbau
gemacht. Es fehlen demnach noch Abbaumaßnahmen in
Höhe von mindestens 1,22 Mrd. Euro, um das Abbauziel
zu erreichen. Allerdings sind Maßnahmen in Höhe von
4,58 Mrd. noch nicht umgesetzt, so dass der NKR dies-
bezüglich noch keine Aussage zur Validität des angegebe-
nen Einsparvolumens machen kann. Einige offene Punkte
bei der Quantifizierung einzelner Maßnahmen, insbeson-
dere im Zusammenhang mit der Behandlung von BMF-
Schreiben, konnten noch nicht abschließend geklärt wer-
den. Darüber hinaus fehlt ein Referentenentwurf des BMJ
mit einer Belastung von rund 40 Mio. Euro.

Die Dynamik beim Entwickeln neuer Abbaumaßnahmen
hat zuletzt deutlich nachgelassen. So soll die zweite
Hälfte des Abbauziels im Wesentlichen durch Umsetzung
einer einzigen Maßnahme des BMF, der elektronischen
Rechnungsstellung, erreicht werden. 

Das Erreichen des Abbauziels von 25 Prozent wird ohne
zusätzliche Maßnahmen nicht möglich sein. Dabei ist
auch zu bedenken, dass zusätzliche Belastungen durch
neue Vorhaben ebenfalls kompensiert werden müssen. So
kann die Einführung der „E-Bilanz“ durch das Bundesmi-
nisterium der Finanzen je nach Ausgestaltung zu einem
deutlichen Bürokratiekostenanstieg führen.

2. Bestandsmessung

Mit der Nachmessung von Informationspflichten im Be-
reich des Zivilrechts und des Zuwendungsrechts wurde
die Bestandsmessung weiter vervollständigt. Damit hat
die Bundesregierung die Empfehlung des Rates aufge-
griffen und die Grundlage für die Erreichung des Abbau-
ziels weiter konkretisiert.

3. Ex-ante Verfahren

Die Qualität der von der Bundesregierung ausgearbeite-
ten Gesetzentwürfe hat sich seit Beginn des ex-ante Ver-
fahrens deutlich verbessert. Es besteht größere Transpa-

renz über die Gesetzesfolgen. Dies hat dazu geführt, dass
kostengünstige Regelungsalternativen verstärkt in Erwä-
gung gezogen werden. Mit der Ausweitung des Regie-
rungsprogramms auf die Betrachtung und Reduzierung
des Erfüllungsaufwands kann die Bundesregierung diesen
positiven Effekt noch verstärken.

4. Ebenenübergreifende Projekte
Der Rat begrüßt, dass die Bundesregierung bereits einige
der in den „Einfacher zu…“-Projekten identifizierten Ver-
einfachungsvorschläge umgesetzt hat. So wurde z. B. im
23. BAföG-Änderungsgesetz geregelt, dass künftig auf
Sprachnachweise beim Auslandsstudium sowie auf Miet-
nachweise zur Gewährung von Wohngeldzuschlägen ver-
zichtet werden soll. Der Normenkontrollrat bedauert, dass
noch nicht alle Verbesserungsvorschläge der Projekte um-
gesetzt werden konnten. 

5. IT-Strategie
Die Digitalisierung von Informations- und Verwaltungs-
vorgängen ist ein wichtiger Baustein zum Abbau unnöti-
ger Bürokratie. Der Bericht der Bundesregierung lässt
eine konsistente IT-Strategie im Bereich der Informa-
tionspflichten nicht erkennen. Eine Koordinierung der
unterschiedlichen Aktivitäten innerhalb der Bundesregie-
rung ist dringend geboten. So gibt es z. B. im Bereich der
Arbeitgebermeldepflichten u. a. mit ELSTER, DEÜV
und ELENA mehrere parallele Verfahren. Insbesondere
beim ELENA-Verfahren hätten Umsetzungsprobleme
vermieden werden können, wenn eine sinnvolle Abstim-
mung hinsichtlich der qualifizierten Signatur mit der Ein-
führung des neuen Personalausweises stattgefunden hätte.

Der Rat begrüßt grundsätzlich, dass die Bundesregierung
sich mit dem im Jahresbericht dargestellten Projekt „Pro-
zessdatenbeschleuniger“ der Problematik annehmen möchte.
Ob und in wieweit sich das Projekt mit den bestehenden
Verfahren zu einem harmonischen Gesamtkonzept ver-
binden lässt, ist jedoch nicht erkennbar. Dabei ist auch zu
berücksichtigen, dass IT-Lösungen nicht die Harmonisie-
rung der zugrundeliegenden Rechtsbereiche ersetzen kön-
nen.

6. Branchenspezifische Belastungen
Die Bundesregierung hat die Empfehlung des Normen-
kontrollrates aufgegriffen, zur Verbesserung der Spürbar-
keit branchenbezogene Belastungen zu untersuchen. Sie
hat dazu Projekte im Bereich der Automobilindustrie, En-
ergiewirtschaft sowie der Post- und Telekommunikations-
wirtschaft durchgeführt. Die Projekte haben gezeigt, dass
das Programm der Bundesregierung mit Abbau branchen-
übergreifender Bürokratiebelastungen einen richtigen
Ansatz verfolgt. Gleichwohl müssen branchenbezogene
Entlastungsmaßnahmen ergänzend in den Blick genom-
men werden. Ob und wie die Ergebnisse der Projekte auf-
gegriffen werden, ist noch nicht absehbar.

7. Dialog mit Sozialversicherungsträgern 
und Kammern

Die Bundesregierung hat auch im vergangenen Jahr den
Dialog mit Sozialversicherungsträgern und Kammern
fortgesetzt. Der Rat erachtet diesen Dialog als besonders
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wichtig, da für Bürgerinnen und Bürger sowie für die
Wirtschaft unerheblich ist, welche staatliche Stelle büro-
kratischen Aufwand verursacht. Dieser Prozess hat be-
reits zu ersten konkreten Ergebnissen geführt, wie z. B.
bei der Messung des Satzungsrechts im Bereich der In-
dustrie- und Handelskammern, dem Verzicht auf Doppel-
dokumentationen im Gesundheitswesen und bei der Be-
triebsprüfung der Deutschen Rentenversicherung.

8. Reduzierung des Erfüllungsaufwands

Mit den Projekten zur Ermittlung und Reduzierung des
Erfüllungsaufwands hat die Bundesregierung damit be-
gonnen, die Ziele der Koalitionsvereinbarung umzuset-
zen. Dabei hat sie die Anregung des Rates aufgegriffen
und arbeitet projektbezogen ebenenübergreifend mit ein-
zelnen Ländern zusammen. Erste Ergebnisse hat die Bun-
desregierung für Mitte des kommenden Jahres in Aus-
sicht gestellt. Der Rat erwartet aus diesen Projekten
konkrete Maßnahmen zur Reduzierung des Erfüllungs-
aufwands, um das 25-Prozent-Abbauziel der Koalitions-
vereinbarung zu erreichen. 

– Bürgerinnen und Bürger

Mit den Projekten zum Bürokratieabbau für Familien
und Alleinerziehende, sowie für pflegebedürftige,
chronisch oder akut schwer kranke Menschen wird die
Bundesregierung zudem Erleichterungen für Bürge-
rinnen und Bürger in Angriff nehmen. 

– Wirtschaft

Der Normenkontrollrat begrüßt, dass die Bundesregie-
rung Anregungen aus der Wirtschaft aufgreift, um ins-
besondere mittelständische Unternehmen spürbar zu
entlasten. So sollen zum Beispiel die Aufbewahrungs-
und Prüffristen nach Handels-, Steuer- und Sozialrecht
harmonisiert und verkürzt werden. Darüber hinaus
sollen Erleichterungen für Existenzgründer und Klein-
unternehmen bei Anträgen auf gesetzliche Leistungen
sowie durch die medienbruchfreie elektronische Über-
mittlung der Gewerbeanzeige erzielt werden. 

Leider enthält der Jahresbericht keine Ausführungen
dazu, wie die Vorgabe der Koalitionsvereinbarung,
Verpflichtungen und Schwellenwerte des Handels-,
Steuer-, Arbeits- und Sozialrechts rechtsbereichsüber-
greifend zu harmonisieren (z. B. durch Vereinheitli-
chung des Einkommensbegriffs), umgesetzt werden
soll. Dies ist aus Sicht des Normenkontrollrates ele-
mentare Voraussetzung zu nachhaltigen Vereinfachun-
gen für die Wirtschaft. 

– Verwaltung

Weiterhin hat sich die Bundesregierung mit dem Pro-
jekt „Planungs- und Baurecht von Infrastrukturvorha-
ben“ das Ziel gesetzt, Verwaltungsprozesse gemein-
sam mit interessierten Ländern ebenenübergreifend zu
vereinfachen und damit Planungsverfahren zu verkür-
zen. Der Rat begrüßt, dass das Projekt schon ver-
gleichweise weit fortgeschritten ist. Damit kann ein
Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutsch-
land erbracht werden. Darüber hinaus sind auch Ein-

sparungen bei der Verwaltung möglich, was sich posi-
tiv auf die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte
auswirken kann.

9. Europa
Bürokratiekosten werden maßgeblich durch europäische
Regelungen verursacht. Die Mitgliedstaaten tragen hier-
bei jedoch eine Mitverantwortung, da sie an der Rechtset-
zung auf EU-Ebene mitwirken. Die Bundesregierung
sollte daher verstärkt in den Verhandlungen der Rats-
arbeitsgruppen auf europäischer Ebene darauf hinwirken,
dass für jeden Rechtsetzungsvorschlag plausible Folgen-
abschätzungen vorgelegt werden und neue bürokratische
Belastungen vermieden werden. Die Bundesregierung
sollte zudem die Folgenabschätzungen der Kommission
kritisch hinterfragen, ihnen gegebenenfalls eigene Ein-
schätzungen gegenüberstellen und sich für kostengünsti-
gere Alternativen einsetzen.

10. Außenwirkung
Das Programm der Bundesregierung hat insgesamt bisher
nur eine geringe Außenwirkung entfaltet. Die erzielten
Erfolge werden von den Adressaten noch nicht ausrei-
chend wahrgenommen. Neben der oben darstellten not-
wendigen Verbesserung des Programms ist auch eine
verstärkte Außendarstellung der erzielten Erfolge erfor-
derlich. In diesem Zusammenhang muss mehr als bisher
anhand von konkreten Beispielen öffentlichkeitswirksam
dargestellt werden, in welcher Weise die beschlossenen
und geplanten Maßnahmen gezielt zur Entlastung von
Bürgern und Unternehmen beitragen. Mit dieser Zielset-
zung sollte der Kontakt zu Medien, Multiplikatoren, Ver-
bänden der Wirtschaft und Interessenvertretungen wie
z. B. Verbraucher- und Sozialverbänden verstärkt werden.

Dies ist auch vor dem Hintergrund geboten, dass viele
Maßnahmen ihre volle Entlastungswirkung erst in der Zu-
kunft entfalten werden und es kurzfristig infolge der er-
forderlichen Umstellungen zu einem Mehraufwand kom-
men kann.

11. Fazit und Empfehlungen
Das Programm der Bundesregierung ist auf der Zielgera-
den angelangt. Jetzt gilt es, nicht nachzulassen und mit
Nachdruck weitere Abbaumaßnahmen zu entwickeln.
Anderenfalls sieht der Rat die Zielerreichung als gefähr-
det an. Insgesamt werden die erzielten Erfolge beim Ab-
bau von Informationskosten von den Betroffenen noch
nicht wirklich wahrgenommen. Auch vor diesem Hinter-
grund ist die Ausweitung des Programms auf den Erfül-
lungsaufwand zu begrüßen, da nach den Erfahrungen des
Rates die Belastungen häufig aus diesem Bereich resultie-
ren. Dies wird auch durch die Entlastungsvorschläge der
Wirtschaftsverbände bestätigt, die häufig auf eine Ände-
rung des materiellen Rechts abzielen. Daneben ist jedoch
auch eine verstärkte Außendarstellung der erzielten Er-
folge erforderlich. 

Darüber hinaus erkennt der Normenkontrollrat an, dass
– obwohl nicht im Jahresbericht erwähnt – in einigen Be-
reichen in erheblichen Umfang die Entstehung von Büro-
kratie verhindert werden konnte (z. B. bei der Umorgani-
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sation der Job-Center). Einzelne Ressorts haben zudem
Überlegungen für weitergehende Entlastungen vorgelegt.
So hat das Bundesministerium der Finanzen gemeinsam
mit den Ländern ein Maßnahmepaket zur Steuervereinfa-
chung entwickelt. Diese Initiative sollte auf eine breitere
Basis gestellt werden und darüber hinaus auch von ande-
ren Ressorts aufgegriffen werden.

Demgegenüber gab es allerdings auch Regelungsvorha-
ben, die zu einem Mehraufwand führen. So wird z. B.
durch die Gesundheitsreform die Lohnabrechnung für
Unternehmen spürbar aufwändiger.

Kritisch sieht der Normenkontrollrat, dass es der Bundes-
regierung nicht rechtzeitig gelungen ist, die bestehenden
Schwierigkeiten beim ELENA-Verfahren aus dem Weg
zu räumen, und der Datenabruf nunmehr auf 2014 ver-
schoben wurde. Damit wurde eine Chance vertan, unnö-
tige Bürokratie durch Digitalisierung von Informations-
und Verwaltungsvorgängen abzubauen. 

Der Rat empfiehlt der Bundesregierung,

– schnellstmöglich und mit Nachdruck weitere spürbare
Maßnahmen zu konzipieren, um das Abbauziel bis
Ende 2011 zu erreichen,

– dabei auch die von den Wirtschaftsorganisationen in
den letzten Wochen vorgelegten Vorschläge daraufhin
zu prüfen, wie die entsprechende Belastung der Unter-
nehmen unter Beachtung der gegebenen politischen
Zielsetzung spürbar reduziert werden kann,

– bei weiteren Reformmaßnahmen mehr als bisher darauf
zu achten, dass in diesem Zusammenhang nicht neue
bürokratische Belastungen für Bürgerinnen und Bür-
ger sowie für die Wirtschaft entstehen,

– die letzten Lücken der Bestandsmessung zu schließen,

– auch die übrigen Erkenntnisse aus den „Einfacher
zu…“- Projekten zu nutzen, um Bürgerinnen und Bür-
ger sowie die Verwaltung weiter zu entlasten. Dabei
sollte sie auch bei Ländern und Kommunen dafür wer-
ben, dass Vereinfachungspotentiale, die in deren Ver-
antwortungbereich fallen (z. B. die Einführung eines

elektronischen Antragsverfahrens beim BAföG), ge-
nutzt werden,

– auf Basis der branchenbezogenen Projekte z. B. im
Bereich der Automobilindustrie, Energiewirtschaft,
Post- und Telekommunikationswirtschaft weiterge-
hende nachhaltige Vereinfachungsvorschläge zu ent-
wickeln, 

– die Projekte zur Reduzierung des Erfüllungsaufwan-
des für Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Ver-
waltung zum Bürokratieabbau zügig durchzuführen,
damit die Vorgabe der Koalitionsvereinbarung einge-
halten werden kann und bis Ende 2011 entsprechende
Änderungen zur Reduzierung des Erfüllungsaufwan-
des um 25 Prozent festgelegt werden können,

– die Vorgabe der Koalitionsvereinbarung in Angriff zu
nehmen und Verpflichtungen und Schwellenwerte des
Handels-, Steuer-, Arbeits- und Sozialrechts rechtsbe-
reichsübergreifend zu harmonisieren (z. B. durch Ver-
einheitlichung des Einkommensbegriffs),

– eine konsistente IT-Strategie auszuarbeiten, die es er-
möglicht, die bestehenden Melde- und Antragsverfah-
ren zu vereinheitlichen und Synergieeffekte zu nutzen,

– den Dialog mit den Sozialversicherungsträgern und
Kammern weiter zu vertiefen und auszubauen,

– umgehend die bestehenden Probleme beim ELENA-
Verfahren (insbesondere zum Meldeverfahren) zu lö-
sen, um den Unternehmen die notwendige Planungssi-
cherheit zu geben.

– zur Vermeidung von Bürokratiekosten auf europäi-
scher Ebene bereits frühzeitig darauf zu bestehen, dass
für jeden Rechtsetzungsvorschlag Folgenabschätzun-
gen vorgelegt und kostengünstigere Alternativen be-
rücksichtigt werden,

– die Außendarstellung des Programms zu verbessern,
insbesondere durch eine öffentlichkeitswirksame Dar-
stellung konkreter Beispiele zum Bürokratieabbau für
Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger.
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